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(54) KUPER‑ZINK‑LEGIERUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Kupfer-Zink-Legie-
rung, umfassend
66,0 bis 73,0 Gew.-% Cu,
1,5 bis 2,5 Gew.-% Si,

0,01 bis 0,15 Gew.-% P,
höchstens 0,1 Gew.-% Pb,
Rest Zink sowie unvermeidbare Verunreinigungen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kupfer-Zink-Legierung, insbesondere eine bleifreie Kupfer-Zink-Legierung.
[0002] Kupfer-Zink-Legierungen bzw. Messing-Legierungen werden u. a. zur Herstellung von Bauteilen im Sanitär-
bereich verwendet.Dabei ist es heutzutagenichtmehr zulässig, in derartigenLegierungengrößereMengengesundheits-
gefährdende Elemente, wie z. B. Pb oder As, zuzusetzen. Derartige Messing-Legierungen müssen "bleifrei" sein, d. h.
einen Gehalt an Pb von höchstens 0,1 Gew.-% aufweisen.
[0003] Der früher zulässige Zusatz von Pb hat eine Verbesserung der Zerspanungseigenschaften von derartigen
Messing-Legierungen bewirkt. Man ist nun bestrebt bleifreie Messing-Legierungen aufzufinden, welche ähnlich gute
Zerspanungseigenschaften aufweisen wie bleihaltige Messing-Legierungen.
[0004] Die EP 3 099 832 B1 beschreibt eine herkömmlich bleihaltige Messing-Legierung. Dabei beträgt der zwingend
geforderte Bleigehalt 0,02 bis 1,00 Gew.-%.
[0005] Die EP 1 790 742 B1 offenbart eine bleifreie Messing-Legierung, der zwingend 0,5 bis 2,5 Gew.-% an Bi sowie
0,02 bis 0,10 Gew.-% an Sb zugesetzt sind. Die bekannte Messing-Legierung weist einen relativ geringen Kupfergehalt
von 61,0 bis 63,0 Gew.-% auf. Sie zeichnet sich außerdem durch eine relativ geringe Entzinkungstiefe in einem Bereich
von 10 bis 25 µm aus.
[0006] Die JPS5838500 B2 offenbart ebenfalls eine Messing-Legierung mit einer verbesserten Entzinkungsbestän-
digkeit. Zur Verbesserung der Entzinkungsbeständigkeit enthält diese Legierung ebenfalls Sb. Sb wird - ähnlich wie Pb -
als toxisch eingestuft.
[0007] AufgabederErfindung ist dieAngabeeinermöglichst kostengünstig herstellbarenbleifreienMessing-Legierung
mit verbesserter Entzinkungsbeständigkeit. Nach einem weiteren Ziel der Erfindung soll sich die Messing-Legierung
durch eine gute Zerspanbarkeit auszeichnen. Außerdem soll die Legierung möglichst mittels Stranggießen und Warm-
umformung verarbeitbar sein.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Kuper-Zink-Legierung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Merkmalen der abhängigen Patentansprüche.
[0009] Nach Maßgabe der Erfindung umfasst die vorgeschlagene Kuper-Zink-Legierung

66,0 bis 73,0 Gew.-% Cu,
1,5 bis 2,5 Gew.-% Si,
0,01 bis 0,15 Gew.-% P,
höchstens 0,1 Gew.-% Pb,
Rest Zink sowie unvermeidbare Verunreinigungen.

[0010] Die vorgeschlagene Kuper-Zink-Legierung kommt mit relativ geringen Gehalten an Cu von höchstens 73,0
Gew.-% aus. Sie kann kostengünstig hergestellt werden. Der vorgeschlagene Zusatz an P bewirkt eine verbesserte
Entzinkungsbeständigkeit. Durch den zwingend geforderten Zusatz an Si wird die Zerspanbarkeit der vorgeschlagenen
Kuper-Zink-Legierung verbessert. Gleichzeitig lässt sich die vorgeschlagene Legierung überraschenderweise mittels
Stranggießen und Warmumformung verarbeiten.
[0011] Die vorgeschlagene Kuper-Zink-Legierung kann wahlweise eines oder mehrere der folgenden Elemente ent-
halten:

weniger als 0,15 Gew.-% As,

weniger als 0,10 Gew.-% Al,

weniger als 0,25 Gew.-% Sn.

[0012] Der vorgeschlagene wahlweise Zusatz an As trägt - ähnlich wie der Zusatz an P - zur Verbesserung der
Entzinkungsbeständigkeit bei. Der optionale Zusatz an Al fördert die Bildung einer Deckschickt und trägt somit auch zur
Verbesserung der Entzinkungsbeständigkeit bei. Ein weiterhin optionaler Zusatz an Sn bewirkt eine Verbesserung der
Festigkeit und Entzinkungsbeständigkeit der vorgeschlagenen Kuper-Zink-Legierung.
[0013] Der Gehalt an Cu kann vorzugsweise 68,0 bis 72,5 Gew.-%, besonders bevorzugt 68,5 bis 71,0 Gew.-%
betragen. Je geringer der Gehalt an Cu ist, desto kostengünstiger kann die Kuper-Zink-Legierung hergestellt werden.
[0014] Der Gehalt an Si kann 1,6 bis 2,3 Gew.-%, vorzugsweise 2,0 bis 2,3 Gew.-% betragen. Die vorgeschlagenen
Gehalte an Si tragen zu einer Verbesserung der Zerspanbarkeit der Kuper-Zink-Legierung bei.
[0015] Vorzugsweise beträgt der Gehalt an P 0,05 bis 0,07 Gew.-%. Damit wird eine ausreichend gute Entzinkungs-
beständigkeit erreicht.
[0016] Zweckmäßigerweise umfasst die vorgeschlagene Kupfer-Zink-Legierung 0 bis 3 % β - Phase, 12 bis 28 % γ-
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Phase, Rest α ‑Phase. Der Gehalt an γ-Phase wird vorzugsweise auf 25 bis 27 % eingestellt.
[0017] Mit der vorgeschlagenen Phasenzusammensetzung wird eine hervorragende Verarbeitbarkeit der vorgeschla-
genen Kupfer-Zink-Legierung erreicht.
[0018] Die vorgeschlagene Kuper-Zink-Legierung weist vorzugsweise eine Entzinkungstiefe von höchstens 200 µm,
vorzugsweise weniger als 70 µm, auf.
[0019] Die vorgeschlagene bleifreie Kuper-Zink-Legierung eignet sich insbesondere zur Herstellung von Bauteilen
allgemein im Bereich der Sanitärtechnik, insbesondere für Trinkwasseranwendungen.

Beispiellegierungen:

[0020]

Legierung 1:

Cu: 70,0 Gew.-%,
Si: 2,2 Gew.-%,
P: 0,06 Gew.-%,
Pb: 0,08 Gew.-%,
Zn: Rest.

Legierung 2:

Cu: 69,62 Gew.-%,
Si: 2,26 Gew.-%,
P: 0,054 Gew.-%,
Pb: <0,1 Gew.-%,
Zn: Rest.

[0021] Die nachfolgende Tabelle zeigt in einer Übersicht die maximalen Entzinkungstiefen (ET) in [µm] sowie die
Zusammensetzung in [Gew.-%] zweier Beispiellegierungen Nr. 2986 und Nr. 2987 im Vergleich zu erfindungsgemäßen
Kuper-Zink-Legierungen, nämlich Nrn. 2988, 2991, 2992, 2995 und 2996.

2986 2987 2988 2991 2992 2995 2996

Cu 64,76 66,62 68,8 72,14 70,88 68,78 69,62

Pb 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Si 0,78 1,58 1,52 2,0 2,22 2,27 2,26

P 0,071 0,071 0,068 0,061 0,065 0,061 0,054

Zn Rest Rest Rest Rest Rest Rest Rest

Max. ET (µm) 540 420 140 36 52 172 66

[0022] DieeinzigeFigur zeigt eineauflichtmikroskopischeAufnahmeeiner erfindungsgemäßenKuper-Zink-Legierung.
Daraus ist ersichtlich, dass die maximale Entzinkungstiefe hier 66 µm betragen hat.

Patentansprüche

1. Kupfer-Zink-Legierung, umfassend

66,0 bis 73,0 Gew.-% Cu,
1,5 bis 2,5 Gew.-% Si,
0,01 bis 0,15 Gew.-% P,
höchstens 0,1 Gew.-% Pb,
Rest Zink sowie unvermeidbare Verunreinigungen.
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2. Kupfer-Zink-Legierung nach Anspruch 1, umfassend
weniger als 0,15 Gew.-% As.

3. Kupfer-Zink-Legierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend
weniger als 0,10 Gew.-% Al.

4. Kupfer-Zink-Legierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend
weniger als 0,25 Gew.-% Sn.

5. Kupfer-Zink-Legierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der Gehalt an Cu 68,0 bis 72,5 Gew.-%, vorzugsweise 68,5 bis 71,0 Gew.-%, beträgt.

6. Kupfer-Zink-Legierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der Gehalt an Si 1,6 bis 2,3 Gew.-%, vorzugsweise 2,0 bis 2,3 Gew.-%, beträgt.

7. Kupfer-Zink-Legierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der Gehalt an P 0,05 bis 0,07 Gew.-% beträgt.

8. Kupfer-Zink-Legierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend 0 bis 3% β-Phase, 12 bis 28 % γ-
Phase, Rest α ‑Phase.

9. Kupfer-Zink-Legierung nach Anspruch 8, wobei der Gehalt an γ-Phase 25 bis 27% beträgt.

10. Kupfer-Zink-Legierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einer Entzinkungstiefe von höchstens
200µm.

11. Verwendung einer Kupfer-Zink-Legierung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, zur Herstellung von Bau-
teilen für Trinkwasseranwendungen.
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